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Thema: 
Fassadenreinigung 
  
  
 

   

 

Fassaden sind dem Wetter ausgesetzt und neigen deshalb dazu, schnell zu verschmutzen und durch 
Algen, Bakterien und Moose besiedelt zu werden. Dieser Bewuchs stört vor allem optisch, kann aber 
auch zu Schäden an einer Liegenschaft führen, weshalb sich viele Eigentümer für eine Sanierung 
(Reinigung, Neuanstrich oder Behandlung) der betroffenen Fassaden entscheiden. 

Bezüglich Umweltschutz sind Fassadenreinigungen relevant, insbesondere, wenn problematische 
Stoffe (Reinigungsmittel oder Biozide (z.B. Pilz-/Algenschutz/Acarizide)) eingesetzt werden oder der 
Fassadenbelag bereits mit problematischen Stoffen vorbelastet ist. Mit der Reinigung werden die Stoffe 
ausgewaschen und können bei falscher Ausführung in ein Gewässer oder ins Grundwasser gelangen, 
wo sie beispielsweise zu einer Verunreinigung von Trinkwasser oder im Extremfall auch zu einem 
Fischsterben führen können. 

Vor einer Fassadenreinigung muss deshalb immer abgeklärt werden, ob allfällig belastetes 
Reinigungsabwasser aufgefangen, vorbehandelt und via Schmutzwasserkanalisation auf eine 
Kläranlage geführt werden kann. Die meisten auf Aussenflächen liegenden Schächte und Abläufe 
entwässern nämlich via Regenabwasserkanalisation direkt in ein Gewässer. 

Um abzuklären, ob der betroffene Standort ausserhalb einer Grundwasserschutzzone liegt und welche 
Schächte auf die Kläranlage führen, kann in der Regel eine Gewässerschutzkarte und ein 
Abwasserwerkplan im Internet (z.B. Geoportal) herangezogen werden. Natürlich geben dazu aber auch 
die zuständigen Stellen der Gemeinden und Kantone Auskunft. 
 

https://311132.seu2.cleverreach.com/c/82287461/5be340a0b-rv7pzh
https://311132.seu2.cleverreach.com/c/82287461/5be340a0b-rv7pzh


Welche Anforderungen bei welchen Reinigungsarbeiten genau gelten, sind im interkantonalen 
Merkblatt "Abwasser, Abfälle und Emissionen im Malereigewerbe" unter dem Punkt Fassadenarbeiten 
ersichtlich. 

 

 
 

 

 
 

* Verschmutztes Abwasser muss behandelt werden. Es darf nur mit Bewilligung der 
kantonalen Behörden in ein Gewässer eingeleitet oder versickert werden. In den 
Schutzzonen S1 und S2 ist das Versickernlassen von Abwasser aus Fassadenreinigung 
generell verboten.   

   
   
Weiterführende Informationen zur Fassadenreinigung: 
  
Interkantonales Merkblatt 
  
Wasser-Wissen VSA              -------------------------------------  →  
  
Biozide  
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https://vsa.ch/wp-content/uploads/2020/04/BM009d_Malereigewerbe_Abwasser_Abfaelle_Emissionen.pdf
https://wasser-wissen.ch/gewaesserschutzhaus/
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-174757968/1138207/MB_II_Planer.pdf
mailto:vumost@bluewin.ch
https://vumost.ch/
https://wasser-wissen.ch/gewaesserschutzhaus/

